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Kurzfassung 

Dieser Artikel analysiert die deutsche Mindestlohndebatte aus ordnungsethischer Sicht. 
Diagnostiziert wird ein Diskursversagen, welche Politikversagen und Marktversagen 
nach sich zieht: Die öffentliche Meinungsbildung geriet in eine normative Schieflage, 
die Politiker unter Handlungsdruck setzte, Maßnahmen für eine dysfunktionale Markt-
regulierung zu ergreifen, die das angestrebte moralische Anliegen tendenziell verfehlen 
werden, die Arbeits- und Lebensbedingungen bisheriger Niedriglohnempfänger nach-
haltig zu verbessern. Analysiert wird auch, warum sich das traditionelle „Nein zum 
Mindestlohn“ der ökonomischen Zunft im moralischen Diskurs der demokratischen 
Öffentlichkeit nicht durchgesetzt hat. 

Schlüsselbegriffe: Mindestlohn, Lohnsubvention, Marktversagen, Politikversagen, Dis-
kursversagen, Semantik, Ordonomik 

Abstract 

This article analyzes the German debate about introducing minimum wage laws from 
the perspective of constitutional ethics. It diagnoses a discourse failure that entails a 
political failure and a market failure: Public opinion got into a normative imbalance that 
exerted strong pressure on politicians to take dysfunctional measures of market regula-
tion. As a consequence, politics will miss the underlying moral desideratum of sustaina-
bly improving the working and living conditions of present low-wage earners. Further-
more, this article analyzes why traditional economists’ “No to minimum wages” did not 
gain acceptance in the moral discourse of the democratic public. 

Key Words: minimum wages, wage subsidies, market failure, political failure, discourse 
failure, semantics, ordonomics 

 





Diskurs mit Schieflage 
Eine ordnungsethische Nachbetrachtung der Mindestlohndebatte 

Ingo Pies∗ 

Am 3. Juli 2014 beschloss der Bundestag mit großer Mehrheit, einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Beginnend mit dem 1. Januar 2015 müssen bis 
spätestens 2017 alle Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Stundenlohn auszahlen, der 
die gesetzlich festgelegte Marke von 8,50 € nicht unterschreiten darf. 

I. Die Diskussion um den Mindestlohn 

Dieser Parlamentsentscheidung vorausgegangen war eine über viele Jahre hinweg sehr 
intensiv geführte Debatte in der demokratischen Öffentlichkeit. Sie nahm ihren Anfang 
im medialen Sommerloch des Jahres 2004, als Franz Müntefering in seiner damaligen 
Funktion als SPD-Vorsitzender zur Flankierung der Agenda 2010 einen gesetzlichen 
Mindestlohn ins Spiel brachte.1 Diese Idee stieß damals auf den Widerstand der 
Opposition2 – sowie auf den Widerstand der Gewerkschaften.3 Letztere lehnten einen 
gesetzlichen Mindestlohn als Eingriff in die Tarifautonomie zunächst mehrheitlich ab, 
änderten aber schon Laufe des Jahres 2005 unter dem Eindruck der EU-Osterweiterung 
und der Hartz-IV-Reformen ganz grundlegend ihre Meinung.4 Auf dem DGB-
Bundeskongress 2006 wurde die gewerkschaftliche Forderung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn beschlossen und seit 2007 in einer Öffentlichkeits-Kampagne beworben, 
über die der DGB rückblickend wie folgt urteilt: „Man darf mit Fug und Recht behaup-

                                                 
∗ Dieser Beitrag erschien in einer leicht veränderten Version unter dem gleichen Titel in der Zeitschrift 
„Orientierungen“, Heft 141, Juni 2015, S. 18-26. Er enthält eine kurze Skizze von Überlegungen, die auf 
eine ordnungsethische Theorie demokratischen Diskursversagens hinauslaufen. Vgl. hierzu ausführlich 
Pies (2014), (2015a) und (2015b). 
1 Vgl. FAZ (2004). Dort liest man: „Müntefering plädierte indirekt für einen niedrigen Mindestlohn. Ob 
dieser bei 4 oder bei 7 Euro je Stunde liege, entscheide darüber, ob bestimmte Tätigkeiten legal oder in 
Schwarzarbeit oder überhaupt nicht mehr in Deutschland verrichtet würden. Möglicherweise werde ein zu 
hoher Mindestlohn auch freiwillig von den Arbeitnehmern unterschritten, um eine Stelle zu erhalten.“ 
2 Vgl. RP (2004). Dort liest man: „CDU-Chefin Angela Merkel bezeichnete die Diskussion um gesetzli-
che Mindestlöhne als »reines Ablenkungsmanöver«. Die Debatte sei nicht zielführend, sondern konterka-
riere den gesamten Reformkurs des Forderns und Förderns. Stattdessen sprach sie sich für Lohnkostenzu-
schüsse bei gering bezahlten Tätigkeiten im ersten Arbeitsmarkt aus und legte der Bundesregierung eine 
Ausweitung des Niedriglohnbereichs nahe. Wer arbeite, müsse immer mehr bekommen als Arbeitslose.“ 
3 Vgl. FAZ (2004). Dort liest man: „Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Ener-
gie (IG BCE) hatte in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Bedenken beim Thema 
Mindestlohn angemeldet. ... Bei der Einführung von Mindestlöhnen bestünde die Gefahr einer Aushöh-
lung der Tarifautonomie.“ 
4 Vgl. DGB (2005). Dort liest man: „Mindestlöhne waren für die Gewerkschaften lange kein Thema. ... 
Doch die Lage in Deutschland hat sich inzwischen geändert: Die EU-Erweiterung mit der Folge des 
Lohndumpings durch osteuropäische Billiganbieter, die Hartz-IV-Gesetze und der erpresserische Druck 
von immer mehr Unternehmen auf die Löhne, lassen Mindestlöhne über die Baubranche hinaus als not-
wendig erscheinen. Die Gewerkschaften haben sich daher geeinigt, die Bundesregierung aufzufordern, in 
das Arbeitnehmer-Entsendegesetz neben der Bauwirtschaft alle Branchen aufzunehmen. ... Dadurch wür-
den auch osteuropäische Billig-Dienstleister gezwungen, tarifliche Mindeststandards einzuhalten. Diese 
Lösung hat den Vorteil, dass die Tarifparteien weiterhin über die Höhe der Löhne und Gehälter bestim-
men und nicht der Gesetzgeber. Dennoch schließen die Gewerkschaften nicht aus, dass es zu gesetzlichen 
Mindestlöhnen kommen könnte. Zum Beispiel weil das Entsendegesetz keine Lösung für tariffreie Berei-
che bietet.“ 



2 Diskussionspapier 2015-2 
 

ten, dass unsere Mindestlohnkampagne maßgeblichen Anteil am Erfolg hat, weil sie 
nachhaltig, druckvoll und phantasievoll war und ist. Ja, sie ist eine der erfolgreichsten 
DGB-Kampagnen überhaupt.“5  

In der Tat hatte diese Kampagne einen ganz wesentlichen Anteil daran, wie sich die 
Meinung der übergroßen Bevölkerungsmehrheit im Zeitablauf entwickelt hat. Zur Jah-
resmitte 2008 war ziemlich genau die Hälfte der Bevölkerung für einen flächendecken-
den Mindestlohn. Diese Zustimmungswerte erhöhten sich kontinuierlich und lagen zum 
Jahresende 2012 bereits bei 75%.6 Von diesem hohen Niveau aus stiegen sie weiter, bis 
sie schließlich zum Zeitpunkt der Parlamentsentscheidung im Juli 2014 bei 88% lagen. 
Insofern wird man sagen dürfen: Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns war in 
der Bevölkerung außerordentlich populär.7 

Die durchschlagende Wirkung der DGB-Kampagne auf die öffentliche Meinung 
zeigt sich noch in einem anderen wichtigen Detail. Im Januar 2008 befürchteten noch 
37% der Befragten, dass nach Einführung eines Mindestlohns „in größerer Zahl Ar-
beitsplätze wegfallen“, während 56% die Meinung vertraten: „Nein, Arbeitsplätze wür-
den nicht wegfallen.“ Zum Zeitpunkt der Parlamentsentscheidung im Juli 2014 hatten 
sich auch diese – an sich schon bemerkenswerten – Meinungswerte noch einmal deut-
lich verschoben. Negative Beschäftigungswirkungen befürchteten nur noch 26% der 
Befragten, während 68% davon ausgingen, dass keine Arbeitsplätze verloren gehen.8 
Mit genau dieser Aussage hatte der DGB die Einführung des Mindestlohns beworben.9 

Die von einem hohen Niveau aus steigenden Zustimmungswerte zum Mindestlohn 
sowie die von einem niedrigen Niveau aus sinkenden Befürchtungen negativer Beschäf-
tigungswirkungen müssen vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die für eine Ab-
schätzung der Arbeitsmarktwirkungen zuständige Fachwissenschaft seit jeher auf die 
Gefahr drohender Arbeitsplatzverluste hinweist. Zu dieser Frage haben Ökonomen in 
der deutschen Mindestlohndebatte mit ungewöhnlicher Vehemenz und Deutlichkeit 
öffentlich Stellung genommen.10 
                                                 
5 DGB (2014; S. 5). Vgl. hierzu auch die Website: http://www.mindestlohn.de/. Die gewerkschaftliche 
Mindestlohnforderung hatte zunächst 7,50 € pro Stunde betragen. Sie wurde durch den DGB-
Bundeskongress 2010 auf jene 8,50 € angehoben, die dann ja auch gesetzlich festgeschrieben wurden. 
6 Vgl. DGB (2013, S. 7).  
7 Sie ist es bis heute. Vgl. infratest dimap (2015): Im Februar 2015 hielten 86% der Befragten den Min-
destlohn für „grundsätzlich richtig“. Hohe Zustimmungsraten gibt es bei den Anhänger aller Parteien: 
SPD 94%, Linke 92%, Grüne 91%, CDU/CSU 79%, AfD 64%, FDP 63%. 
8 Vgl. Infratest dimap (2014; S. 5). 
9 Vgl. z.B. DGB (2013; S. 14). Dort liest man: „Behauptet wird: Mindestlöhne zerstören Arbeitsplätze. 
Richtig ist: Mindestlöhne haben keinen negativen Effekt auf die Beschäftigung, wie verschiedene Unter-
suchungen (z. B. die vom Bundesministerium für Arbeit in Auftrag gegebenen Studien zu Branchenmin-
destlöhnen) belegen. Mindestlöhne verhindern vielmehr Lohnarmut und kurbeln die Nachfrage in 
Deutschland an.“ – In der ökonomischen Fachliteratur wird das freilich ganz anders gesehen. Vgl. hierzu 
ausführlich den exzellenten Überblicksaufsatz von Knabe et al. (2014; insbes. S. 136-141), der auch auf 
die vom DGB angesprochenen Untersuchungen ausführlich eingeht. 
10 Um nur ein Beispiel zu nennen: Der mit öffentlicher Politikberatung beauftragte „Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (SVR) hat bereits im Jahr 2006 mit großer 
Eindringlichkeit vor den negativen Beschäftigungswirkungen eines gesetzlichen Mindestlohns gewarnt, 
diese Warnungen in den letzten Jahren kontinuierlich wiederholt und im Jahr 2013 nochmals ausführlich 
aktualisiert. Vgl. SVR (2006; Ziffern 546-553, S. 401-412), (2011; Ziffer 467, S. 282), (2012; Ziffer 543, 
S. 318), (2013; Ziffern 515-521, S. 284-287). – Die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Forschungsin-
stitute rechnet allein für das Jahr 2015 mit einem mindestlohninduzierten Minus von 200.000 Arbeitsplät-
zen. Vgl. Holtemöller und Lindner (2014; Tabelle 3, S. 355). Um diese Zahl richtig einzuschätzen, muss 
man bedenken, dass der Mindestlohn erst ab 2017 flächendeckend umgesetzt wird und deshalb mittelfris-
tig in den Folgejahren weit größere Arbeitsplatzverluste erwarten lässt. Hinzu kommt, dass nicht nur mit 

http://www.mindestlohn.de/
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II. Ordnungsethische Diskurs-Analyse und konstruktive Kritik 

Betrachtet man die Mindestlohndebatte aus einer ordnungsethischen Perspektive, dann 
ist schnell offensichtlich, dass sich die Sicht der Ökonomen nicht durchgesetzt hat. Die 
Gefahr möglicher Arbeitsplatzverluste trat in der öffentlichen Wahrnehmung in den 
Hintergrund, während ganz andere Fragen in den Vordergrund rückten. Sie betreffen 
vor allem das normative Anliegen, die Lebenssituation bisheriger Niedriglohnempfän-
ger zu verbessern, und sodann die Aufgabenzuweisung, wer für die konkrete Umset-
zung dieses Anliegens verantwortlich (zu machen) ist. 

Um das öffentliche „mind-set“ der deutschen Mindestlohndebatte ordnungsethisch 
nachzuzeichnen, hilft ein Blick in den zehn Punkte umfassenden Argumentationskata-
log des DGB.11 Dort findet man drei Aussagen, die besonders interessant sind, weil sie 
Aufschluss darüber geben, in welchem Wahrnehmungsrahmen die massenmediale 
Kommunikation abgelaufen ist. Zum einen heißt es dort (unter Punkt 1): „Mindestlöhne 
verhindern Lohnarmut. Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit 
leben können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen.“ Und ferner liest 
man (unter Punkt 3): „Mindestlöhne entlasten den Staatshaushalt. Es ist Aufgabe der 
Unternehmen und nicht des Staates, für Existenz sichernde Einkommen zu sorgen.“ 
Ergänzt wird dies (unter Punkt 4) durch folgende Überlegung: „Mindestlöhne schaffen 
würdigere Arbeitsbedingungen. Existenz sichernde Einkommen sind ein Zeichen des 
Respekts für getane Arbeit.“ 

Zur Interpretation: Traditionell wird Armut als Einkommensarmut verstanden. Inso-
fern handelt es sich bei dem Begriff der „Lohnarmut“ (Punkt 1) um eine neue Wort-
schöpfung. Sie trägt dem Tatbestand Rechnung, dass es in Deutschland möglich ist, 
geringe Arbeitseinkommen durch Sozialtransfers aufstocken zu lassen, um das kulturell 
definierte Existenzminimum zu erreichen. „Würde“ und „Respekt“ (Punkt 4), die nach 
traditionellem Verständnis jeder Person zukommen, werden hier nicht als allgemeines 
Menschenrecht, sondern spezifischer als Arbeitnehmerrecht interpretiert und nicht mehr 
erst dann als verletzt angesehen, wenn Einkommensarmut zu beklagen ist, sondern be-
reits dann, wenn „Lohnarmut“ vorliegt. Man kann es auch so ausdrücken: Das Selbst-
wertgefühl der Arbeitnehmer soll dadurch gesteigert werden, dass das zum „Aufsto-
cken“ benötigte Zusatzeinkommen nicht länger als sozialer Transfer, sondern als ver-
dienter Lohn ausgewiesen wird. 

Die vom DGB propagierte Vorstellungswelt lässt sich mithin wie folgt kennzeich-
nen: Dass Arbeitnehmer ihr Arbeitseinkommen aufstocken müssen, um das kulturell 
definierte Existenzminimum zu erreichen, verstößt gegen ihre Würde und ist ein Zei-
chen mangelnden Respekts für getane Arbeit. Es ist Aufgabe der Unternehmen, exis-
tenzsichernde Löhne zu zahlen. Da sie das nicht freiwillig tun, müssen sie durch den 
Staat per Mindestlohn gezwungen werden. Zu Beschäftigungseinbußen wird dies nicht 
führen. Aber es wird die Lebensbedingungen (und vor allem das Selbstwertgefühl) bis-
heriger Niedriglohnbezieher nachhaltig verbessern. 

Analysiert man den Aussagenkomplex dieser Vorstellungswelt aus ordnungsethi-
scher Sicht, so bietet es sich an, zunächst normative und positive Elemente zu trennen 

                                                                                                                                               
Entlassungen zu rechnen ist, sondern insbesondere auch mit einem Erlahmen der Beschäftigungsdynamik 
in diesem sozialpolitisch besonders sensiblen Arbeitsplatzsegment. Vgl. hierzu Meer und West (2013). 
11 Vgl. https://www.mindestlohn.de/hintergrund/argumente/  

https://www.mindestlohn.de/hintergrund/argumente/
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und sodann zu prüfen, ob eine sachlich fundierte Kritik der positiven Elemente viel-
leicht andere Schlussfolgerungen nahelegen würde. 

Ein erstes normatives Element ist schnell identifiziert. Es besteht in dem morali-
schen Anliegen, die Lebenssituation der Bezieher von Niedrigeinkommen nachhaltig zu 
verbessern. Ein zweites normatives Element besteht in der Aufgabenzuweisung an die 
Unternehmen, dieses moralische Anliegen durch höhere Lohnzahlungen zu verwirkli-
chen. Diese Aufgabenzuweisung macht freilich nur dann Sinn, wenn man wirklich da-
von ausgeht, dass die Einführung eines gesetzlich festgeschriebenen Mindestlohns keine 
negativen Beschäftigungswirkungen nach sich ziehen wird. Bei dieser Voraussetzung 
handelt es sich um eine positive Annahme. Sie betrifft das, was faktisch geschehen 
wird. Es ist dieses Zusammenspiel normativer und positiver Prämissen, aus dem sich 
die DGB-Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn logisch betrachtet als prakti-
scher Syllogismus ableiten lässt (Abb. 1).12 

 

1. normative Prämisse: Die bisherigen Niedriglohnbezieher sollen bessergestellt werden.
2. normative Prämisse: Unter dem Gesichtspunkt von Würde und Respekt soll diese Besserstellung 

dadurch erfolgen, dass die nötige Aufstockung der Einkommen nicht die 
Form eines (vom Staat ausgezahlten) Sozialtransfers annimmt, sondern die 
Form eines verdienten Lohns, der von den Unternehmen ausgezahlt wird.

3. positive Prämisse: Ein gesetzlicher Mindestlohn hat keine negativen Beschäftigungswirkungen. 
Konklusion: Der Staat soll per gesetzlichem Mindestlohn die Unternehmen zwingen, 

höhere Löhne zu zahlen. 

 
Abbildung 1: Die DGB-Forderung als praktischer Syllogismus 

Aufgrund dieser ordnungsethischen Analyse wird es nun möglich, eine interne Kritik zu 
formulieren, die die DGB-Forderung argumentativ überbietet, weil ein alternatives Mit-
tel weitaus besser geeignet wäre, jene Ziele zu verwirklichen, die mit dem Mindestlohn 
offiziell verfolgt werden sollen (vgl. Abb. 2): Anstatt die Unternehmen per Mindestlohn 
zu zwingen, höhere Löhne zu zahlen, könnte der Staat den Unternehmen durch eine 
geeignet ausgestaltete Lohnsubvention einen Anreiz geben, bisherige Niedriglohnbezie-
her einzustellen. Anders als beim Mindestlohn würde die Attraktivität solcher Beschäf-
tigungsverhältnisse für die Unternehmen nicht abnehmen, sondern zunehmen. Ihre 
Nachfrage nach niedrig qualifizierter Arbeit würde nicht sinken, sondern steigen. Dies 
käme den bisherigen Niedriglohnempfängern eindeutig zugute. Nicht nur ihre Arbeits-
bedingungen, sondern auch ihre Beschäftigungschancen würden eine Verbesserung er-
fahren – wenn denn die Bürger bereit sind, als Steuerzahler die Kosten hierfür zu tragen. 

Das Argument pro Lohnsubvention (und contra Mindestlohn) nimmt das normative 
Anliegen ernst. An den ersten beiden Prämissen wird also festgehalten. Die Kritik setzt 
erst an der dritten Prämisse an. Zugrunde liegt die ökonomische Einsicht, dass Mindest-
löhne die Arbeitsnachfrage der Unternehmen absinken lassen, während Lohnsubventio-
nen sie anheben würden. Will man Unternehmen dazu bringen, höhere Löhne zu zahlen, 
so darf man ihnen das höhere Lohnniveau nicht einfach per Vorschrift aufzwingen und 
dann hoffen, dass keine Mengenreaktion erfolgt und dass es kein Ausweichverhalten 

                                                 
12 Zur Verwendung des praktischen Syllogismus für eine Rekonstruktion positiver und normativer Argu-
mentationselemente vgl. grundlegend Homann (1985; S. 53 f.). 
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gibt, etwa in der Form legaler Arbeitsverdichtung oder illegaler Umgehungsstrategien, 
die die Attraktivität der Arbeitsplätze deutlich mindern.13  

 

1. normative Prämisse: Die bisherigen Niedriglohnbezieher sollen bessergestellt werden.
2. normative Prämisse: Unter dem Gesichtspunkt von Würde und Respekt soll diese Besserstellung 

dadurch erfolgen, dass die nötige Aufstockung der Einkommen nicht die 
Form eines (vom Staat ausgezahlten) Sozialtransfers annimmt, sondern die 
Form eines verdienten Lohns, der von den Unternehmen ausgezahlt wird.

3. positive Prämisse: Im Unterschied zu einem Mindestlohn haben Lohnsubventionen keine 
negativen, sondern positive Beschäftigungswirkungen. Sie senken die 
Arbeitsnachfrage der Unternehmen nicht, sondern erhöhen sie.

Konklusion: Der Staat soll per Lohnsubvention die Unternehmen in die Lage versetzen, 
höhere Löhne zu zahlen. 

 
Abbildung 2: Das ordnungsethische Überbietungsargument als praktischer Syllogismus 

Deshalb ist die Lohnsubvention als marktkonforme Alternative dem Mindestlohn über-
legen. Sie setzt nicht darauf, dass Unternehmen wider Willen höhere Löhne zahlen, oh-
ne die Beschäftigung zurückzufahren. Stattdessen weckt und verstärkt sie das Interesse 
der Unternehmen, die aus ihrer Sicht durch Subvention verbilligten Arbeitnehmer ver-
mehrt einzustellen. Lohnsubventionen heizen die Arbeitsnachfrage an. Das führt nicht 
nur zu höheren Entgelten, sondern verbessert auch die immateriellen Arbeitsbedingun-
gen – von der Arbeitsintensität bis hin zu Arbeitsatmosphäre, so dass die Attraktivität 
dieser Arbeitsplätze aus Sicht der Arbeitnehmer nicht abnimmt, sondern zunimmt. Un-
ter dem Aspekt der Menschenwürde kann dieser Unterschied zwischen Mindestlohn 
und Lohnsubvention gar nicht stark genug betont werden. Für die betroffenen Men-
schen ist er von existenzieller Bedeutung, weil Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein 
und Selbstverwirklichung ganz wesentlich dadurch bestimmt werden, welche (Art von) 
Arbeit wir leisten.14 

III. Rückblick und Ausblick: Zwei ordnungsethische Thesen 

Die Möglichkeit, niedrige Arbeitseinkommen mit sozialen Transfers aufzustocken, 
wurde eingeführt, um das deutsche Sozialsystem hinsichtlich seiner Arbeitsmarktwir-
kungen von Exklusion auf Inklusion umzuprogrammieren. Der Mindestlohn dreht diese 
                                                 
13 Das legale und vor allem illegale Ausweichverhalten steht derzeit (März 2015) im Mittelpunkt der 
öffentlichen Berichterstattung. Vgl. z.B. Kunze et al. (2015). Diese Skandalberichterstattung vermittelt 
stellenweise den Eindruck, zahlreiche Unternehmen seien kriminelle Vereinigungen, obwohl man manche 
Umgehungsstrategien auch so interpretieren könnte, dass Unternehmen angesichts der in der Anfangspha-
se noch bestehenden Rechtsunsicherheiten die Grauzonen des Gesetzes austesten, um bestehende Ar-
beitsverhältnisse zu retten. – Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass es in den nächsten Monaten und 
Jahren zahlreiche Gerichtsprozesse geben wird sowie von Seiten der Politik umfangreiche zusätzliche 
Regulierungs- und Kontrollanstrengungen, die darauf abzielen, den Mindestlohn in der Alltagswirklich-
keit auch tatsächlich durchzusetzen. Die Unternehmen werden dies als Kostenschub erfahren. Nicht alle 
werden diese Kosten auf ihre Kunden überwälzen können. Sie werden sich folglich gezwungen sehen, 
ihre Arbeitsnachfrage zu reduzieren. Diese dynamischen Zweit- und Drittrunden-Effekte treten erst mit-
telfristig auf. Sie sind empirisch schwer zu erfassen, aber gleichwohl höchst relevant, wenn man die Wir-
kungen der Mindestlohngesetzgebung sachkundig beurteilen will. 
14 Phelps (1997; S. 13): „Our jobs become a central part of who we are.“ Vgl. hierzu auch ausführlich 
Phelps (2013).  
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Entwicklung ein gutes Stück zurück, indem er die Aufgabe der Aufstockung vom Sozi-
alstaat auf die Unternehmen zu übertragen versucht.15 Nicht unbedingt in der kurzen 
Frist, wohl aber mittel- bis langfristig ist damit zu rechnen, dass sich die alten Exklusi-
onstatbestände wieder einstellen werden, vor allem in der Form verfestigter Dauerar-
beitslosigkeit im Segment niedrig qualifizierter Arbeitnehmer. Spätestens dann dürfte 
die Stunde der Lohnsubventionen schlagen, zumal sie den Vorteil bieten, die unliebsa-
men Beschäftigungswirkungen eines weiter fortbestehenden Mindestlohns kompensie-
ren zu können. 

Es wird sehr viel darauf ankommen, wie sachkundig diese schon heute absehbare 
Nachfolgediskussion in der deutschen Öffentlichkeit geführt werden wird, denn gerade 
bei Lohnsubventionen steckt so mancher Teufel im Detail – Stichwort: Mitnahme-
Effekte –, so dass nicht alles, was gut gemeint ist, auch gute Wirkungen entfalten muss. 
Von daher wäre es wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Hierfür sind 
genauere Untersuchungen nötig. Aber die hier vorliegende Analyse erlaubt, schon jetzt 
zwei Thesen zu formulieren, die den erforderlichen Lernprozessen in Politik und Öf-
fentlichkeit, aber insbesondere auch innerhalb der Wissenschaften, den Weg weisen 
können. 

Die vom DGB mit strategischer Weitsicht und großem taktischen Geschick16 lan-
cierte Kampagne zugunsten des Mindestlohns war primär normativ ausgerichtet. Im 
Vordergrund stand das moralische Anliegen, die objektiven und subjektiven Lebensbe-
dingungen bisheriger Niedriglohnempfänger – ihren Arbeitslohn und ihr Selbstwertge-
fühl – nachhaltig anzuheben. Die von dieser Kampagne dominant beeinflusste Mindest-
lohndebatte der demokratischen Öffentlichkeit hatte jedoch von vornherein eine diskur-
sive Schieflage, weil sie bei den Bürgern massenmedial die Illusion erzeugte, das mora-
lische Anliegen sei für sie kostenlos zu haben, weil nicht die Steuerzahler, sondern die 
Unternehmen für die anfallenden Kosten schon aufkommen werden und zudem keine 
Beschäftigungseinbußen zu befürchten seien. Zahlreiche Ökonomen beschränkten ihre 
Stellungnahmen zu dieser Debatte auf die technische Frage, wie hoch die Arbeitsplatz-
verluste zu veranschlagen seien, mit denen bei der Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns seriöserweise gerechnet werden müsse. Normative Äußerungen der Ökono-
men liefen auf ein „Nein zum Mindestlohn“ hinaus, ließen aber die Frage unbeantwor-
tet, wie denn das moralische Anliegen innerhalb des bestehenden Systems zu verwirkli-
chen sei. In der Öffentlichkeit wurde diese ökonomische Kritik nicht als konstruktiv, 
sondern als destruktiv wahrgenommen – und beiseitegewischt, wie die demoskopischen 
Umfragedaten belegen.  

                                                 
15 An dieser Stelle ist auf eine wichtige Differenzierung hinzuweisen: Das System sozialpolitischer Auf-
stockung ist mit dem Fehlanreiz verbunden, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber hinsichtlich der verein-
barten Lohnhöhe nicht mehr unbedingt gegenläufige Interessen haben, weil sie sich auf Kosten Dritter 
einigen können, die als Steuerzahler die Aufstockung zahlen müssen. Insofern muss ein Mindestlohn 
nicht notwendig ein Fremdkörper im System sein. Aber dann müsste er unterhalb des Gleichgewichtsni-
veaus festgesetzt werden. Um die fiskalische Belastung durch Aufstockung einzugrenzen, wäre ein Min-
destlohn in Höhe von 5 oder 6 Euro ausreichend gewesen. Der gesetzlich vereinbarte Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 € hingegen zielt nicht darauf ab, das System der Aufstockung gegen etwaigen Missbrauch 
zu schützen, sondern vielmehr darauf, die Finanzierungsquelle der Aufstockung zu wechseln, so dass das 
benötigte Transfereinkommen nicht mehr vom Sozialstaat, sondern stattdessen von den Unternehmen 
aufgebracht werden soll. 
16 Das taktische Geschick lässt sich schon allein daran ablesen, dass die maßgeblich vom DGB betriebene 
Einführung der Entsenderichtlinie und ihre allmähliche Ausweitung auf immer mehr Branchen den ge-
setzlichen Mindestlohn als logischen Schlusspunkt einer graduellen Entwicklung erscheinen ließ. 
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Hieraus folgt als erste ordnungsethische These: Wenn Ökonomen sich im öffentli-
chen Diskurs zu Wort melden wollen, weil sie wichtige Erkenntnisse mitzuteilen haben, 
dann sollten sie stärker als bisher darauf achten, dass ihre Argumente anschlussfähig 
sind an das, was die Bevölkerung normativ anstrebt. Hier wäre ein konstruktives Über-
bietungsargument zugunsten von Lohnsubventionen wohl sehr viel wirkungsvoller ge-
wesen als ein bloßes Nein zum Mindestlohn. Das gilt nicht nur für die Vergangenheit, 
sondern auch für die Zukunft. Formelhaft zugespitzt: Wissenschaftliche Politikberatung, 
die sich an die demokratische Öffentlichkeit wendet, muss sich in aller Konsequenz auf 
die moralischen Anliegen der Bevölkerung einlassen und dann Argumente generieren, 
wie sich diese Anliegen am besten verwirklichen lassen. 

Eine zweite ordnungsethische These schließt sich unmittelbar an. Sie lautet: Die bis-
herigen Theorien des Marktversagens und des Politikversagens müssen ergänzt werden 
um eine Theorie des Diskursversagens.17 Gerade dann, wenn komplexe Sachverhalte 
mit moralischen Devisen simplifiziert werden, drohen argumentative Kurzschlüsse. Sie 
können die unliebsame Wirkung entfalten, die Politik unter Handlungsdruck zu setzen, 
dysfunktionale Regulierungsmaßnahmen zu ergreifen, welche sich in Wirtschaft und 
Gesellschaft als Fehlanreize bemerkbar machen. Hier gibt es interdisziplinären For-
schungsbedarf. Formelhaft zugespitzt: Diskursversagen kann Politikversagen und 
Marktversagen auslösen. 

 

  

                                                 
17 Erste Ansätze hierzu findet man bei Pincione und Tesón (2006) sowie bei Caplan (2007), aber auch 
schon bei Mises (1922) und (1927). Vgl. hierzu Pies (2010). 
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